
Brandschutz

und in denen Genossenschaftsbauern und an
dere Werktätige sowie auch Vertreter der 
Fachorgane des Rates (insbesondere für die 
Aufgabenbereiche Landwirtschaft, Forst
wirtschaft, Planung, Investitionen, Bauwe
sen, Liegenschaftsdienst) mitarbeiten (§ 7 
Bodennutzungsverordnung), Vielfach wur
den solche Kommissionen auch bei den Räten 
der Städte und Gemeinden gebildet. Hier be
darf es einer guten Abstimmung des Arbeits
plans der Bodenkommission mit dem der 
Ständigen Kommission Landwirtschaft. Die 
Kontrollergebnisse der Bodenkommission 
sollten in der Ständigen Kommission ausge
wertet und in der Volksvertretung beraten 
werden.
Die Abgeordneten, die in anderen Kommis
sionen mitwirken, sollten Vorschläge und 
Hinweise, die sie bei ihrer Tätigkeit erhalten, 
und eigene Feststellungen über ungenutzte 
Reserven oder über Ungesetzlichkeiten an 
die Bodenkommissionen bzw. an die Fachor- 
gane Landwirtschaft herantragen.

Landeskulturgesetz, §§ 17 bis 21; VO zum 
Schutz des land- und forstwirtschaftlichen Bo
dens und zur Sicherung der sozialistischen 
Bodennutzung - Bodennutzungsverordnung 
-vom26. 2. 1981 (GBl. 11981 Nr. 10 S. 105). 
Empfehlungen des Staatsrates der DDR zur 
Tätigkeit der Volksvertretungen, ihrer Orga
ne und Abgeordneten in den kreisangehöri
gen Städten und Gemeinden (Informationen 
für örtliche Volksvertretungen, Juni 1982/11, 
Dezember 1982, April 1983/1).

Brandschutz - Maßnahmen, Mittel und Me
thoden zur Verhütung von Bränden, zur 
schnellen und wirksamen Brandbekämpfung 
sowie zum Schutz der Bürger und Sachwerte 
vor den von Bränden ausgehenden Gefah
ren.
Der B. ist Anliegen der sozialistischen Gesell
schaft und bedarf der aktiven Mitarbeit aller 
Bürger. Er muß in allen Bereichen zum festen 
Bestandteil der Leitung werden. Das erfor
dert z. B., die Ursachen und Bedingungen für 
das Entstehen von Bränden zu untersuchen 
sowie diese auszuschließen bzw. zu beseiti
gen; die Einsatzbereitschaft der zur Brandbe
kämpfung erforderlichen Kräfte sowie die 
Bereitstellung und ständige Funktionsfähig

keit aller erforderlichen Anlagen, Geräte und 
Mittel zur schnellen Brandwarnung, -Wahr
nehmung, -meldung und -bekämpfung zu si
chern; eine dem B. entsprechende Verhal
tensweise der Bürger herauszubilden, vor al
lem mittels einer auf die konsequente Einhal
tung der B.bestimmungen gerichteten diffe
renzierten Erziehung, Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Aus- und Weiterbildung (vgl. §§ 1 und 2 
Brandschutzgesetz).
Der B. gehört zur Verantwortung der örtli
chen Volksvertretungen und ihrer Organe für 
die Gewährleistung von —> Ordnung und Si
cherheit sowie der —» Gesetzlichkeit. Die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten der örtlichen 
Staatsorgane auf dem Gebiet des B. sind im 
Brandschutzgesetz und im GöV geregelt. Im 
§ 34 Abs. 1 und § 48 Abs. 1 GöV wird für die 
Bezirkstage, Kreistage und deren Räte fest
gelegt, daß sie die Verhütung und Bekämp
fung von Bränden, Havarien und anderen 
Schadensfällen zu organisieren haben.
Für die Volksvertretungen und Räte der Städ
te und Gemeinden wird im § 68 Abs. 3 GöV 
deren Verantwortung für die Tätigkeit der 
örtlichen —> freiwilligen Feuerwehren und für 
den Schutz vor Brandgefahren geregelt. Die 
Räte der Städte und Gemeinden sind dafür 
verantwortlich, daß die örtlichen freiwilligen 
Feuerwehren die festgelegte personelle Stär
ke haben, ständig einsatzbereit sind und die 
ihnen übertragenen Aufgaben verwirkli
chen.
Die Räte entscheiden über die Aufnahme von 
Bürgern in die örtlichen freiwilligen Feuer
wehren und über die Ernennung von Angehö
rigen dieser Feuerwehren in Funktionen. Im 
Ausnahmefall können sie durch Beschluß 
Bürger zur Mitarbeit in den örtlichen freiwilli
gen Feuerwehren für die Dauer bis zu 3 Jah
ren verpflichten. Zur Beseitigung von Män
geln im B. haben die Vorsitzenden und die zu
ständigen Mitglieder der Räte der Städte und 
Gemeinden das Recht, auf der Grundlage 
von Rechtsvorschriften —» Auflagen zu ertei
len (§9 Abs. 3 Brandschutzgesetz).
Die Aufgaben des B. sind Bestandteil der Plä
ne der Volksvertretungen, der Bewegung für 
vorbildliche Ordnung, Disziplin und Sicher
heit sowie der Wettbewerbsprogramme im -> 
„Mach mit!“-Wettbewerb. Alle ständigen 
Kommissionen nehmen auf ihrem Gebiet
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